
Art. 109 Abs. 2
2 Der Regierungsrat kann Schulgemeinden, die trotz der Erhebung des nach
dem Steuergesetz maximal zulässigen Gesamtsteuerzuschlages und trotz
der gegenseitigen Unterstützungspflicht innerhalb der Gemeinden gemäss
dem Gemeindehaushaltgesetz nicht in der Lage sind, die nach Abzug des
ordentlichen Beitrages verbleibenden Restkosten innerhalb längstens 25
Jahren aus eigenen Mitteln zu finanzieren, weitere Beiträge gewähren. Der
Beitrag darf 50 Prozent der anerkannten Kosten gemäss Absatz 1 nicht
überschreiten.

Ziffer 4

Gesetz vom 7. Mai 1995 über die öffentliche Sozialhilfe

Art. 48 

Vorschläge; Rückschläge

Abs. 1 unverändert.
2 Schliesst die Verwaltungsrechnung mit einem Rückschlag ab, ist dieser in
erster Linie aus dem Fürsorgevermögen zu decken, soweit der Fürsorge-
gemeinde ein nach Einwohnern abgestuftes Nettovermögen verbleibt; der
Landrat setzt die Grenzbeträge durch Verordnung fest.
3 Kann ein verbleibender Rückschlag trotz Erhebung des nach dem Steuer-
gesetz maximal zulässigen Gesamtsteuerzuschlages und trotz der gegen-
seitigen Unterstützungspflicht innerhalb der Gemeinden gemäss dem
Gemeindehaushaltgesetz nicht oder nicht ganz gedeckt werden, so ist der
ungedeckte Teil zu drei Vierteln durch Beiträge aus dem Ausgleichsfonds für
Fürsorgegemeinden und zu einem Viertel von denjenigen Ortsgemeinden zu
tragen, welchen die betreffende Fürsorgegemeinde angehört.
4 Die Absätze 1–3 gelten sinngemäss, wenn die Fürsorgegemeinde mit der
Ortsgemeinde zusammengeschlossen ist.

II.
1 Diese Gesetzesänderungen treten auf den 1. Juli 2003 in Kraft.
2 Bei der gesetzlichen Defizitdeckung werden erstmals die Schul- und Für-
sorgerechnungen 2004 nach Massgabe des neuen Rechts behandelt.
Massgebend für die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Gemeinden ist
der Stand am 31. Dezember 2004.

§ 11 Beschluss über die Gewährung eines Kredites von 14,77 Millionen
Franken für den Neubau der Mensa und für die Sanierung des Haupt-
gebäudes der Kantonalen Gewerblichen Berufsschule Ziegelbrücke

Die Vorlage im Ueberblick
Die Kantonale Gewerbliche Berufsschule Ziegelbrücke wurde im Jahre 1977 in Betrieb genommen. Nach
25 Jahren intensiver Nutzung ist einzig das Hauptgebäude ohne grundlegende Sanierung geblieben. 1989
wurde das Maurerzentrum saniert, 1992 der Schultrakt des Werkstattgebäudes aufgestockt und im
Herbst/Winter 1999/2000 der Dienst- und Garderobentrakt der Turnhalle saniert und erweitert. Nun bedarf
das Hauptgebäude einer gründlichen Sanierung und Renovation. Zudem sind das Raumkonzept und die
Einrichtungen den geänderten Bedürfnissen anzupassen.
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Bezüglich Anpassungsbedarf für die anderen kantonalen Schulen ist Folgendes festzuhalten:
– Das Freiwillige Schulische Zusatzangebot verbleibt in Ziegelbrücke und in der Kaserne Glarus, wobei

für letztere ein Ersatz zu suchen ist.
– Bei der Kantonsschule erfolgen Sanierungen und Anpassungen gemäss jährlichem Bauprogramm.
– Bezüglich der Kaufmännischen Berufsschule sind Abklärungen betreffend Kauf und Sanierung oder

Neubau im Gange.

Das Bauprojekt in Ziegelbrücke sieht in der bestehenden Schulanlage die Neukonzeption der Schulungs-
küche, den Neubau einer Mensa mit 300 Plätzen, die Schaffung von zusätzlichem Schulraum und einer
Info-/Mediathek vor. Fassade und Dach werden saniert, wodurch der Energieverbrauch markant gesenkt
werden kann; Beleuchtung und Brandschutzsicherheit werden verbessert. Das zweimal redimensionierte
Projekt rechnet mit Kosten von 14,77 Millionen Franken (Umbau Hauptgebäude 4,555 Mio. Fr.; Fassaden-
sanierung Hauptgebäude 1,205 Mio. Fr.; neue Mensa 7,7 Mio. Fr.; Umgebung 1,31 Mio. Fr.).

Der Landrat diskutierte vor allem Gestaltung und Kosten der Mensa eingehend und forderte, es sei bei
der Detailprojektierung nach Kosteneinsparungsmöglichkeiten vor allem im Mensabereich zu suchen. –
Schliesslich fand der Kredit aber einhellige Zustimmung.

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, den Kredit zu gewähren.

1. Ausgangslage

1.1. Kantonale Schulen

Gemäss Bildungsgesetz führt der Kanton das Freiwillige Schulische Zusatzangebot (9. und 10. Schuljahr,
Integrationsklasse) und die Kantonsschule (Gymnasium und Diplommittelschule). Im Einführungsgesetz zum
Bundesgesetz über die Berufsbildung ist sodann festgelegt, dass der Kanton eine gewerbliche Berufsschule
betreibt, während der berufliche Unterricht für die Büro- und die kaufmännische Lehre sowie für das
Verkaufspersonal der Sektion Glarus des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes übertragen ist; die
letztgenannte Schule finanziert der Kanton zu einem ansehnlichen Teil mit.

1.2. Schulstandorte

1.2.1. Freiwilliges Schulisches Zusatzangebot

Standorte des Freiwilligen Schulischen Zusatzangebotes (SZA) sind die Gewerbliche Berufsschule (Schule
für Lebensgestaltung) sowie die Kaserne Glarus (Werkjahr, Berufsvorbereitungsjahr, Integrationsklasse). Die
ursprüngliche Absicht, das SZA in Netstal zu konzentrieren, musste aufgegeben werden, weil zusätzliche
Bauten hätten erstellt werden müssen. Die Raumansprüche der Schule für Lebensgestaltung wären zwar
erfüllbar, bauliche Anpassungen und entsprechende Kosten jedoch unvermeidlich gewesen. Wird das Sanie-
rungs- und Erweiterungsvorhaben der Kantonalen Gewerblichen Berufsschule Ziegelbrücke ausgeführt,
verfügt die Schule für Lebensgestaltung bei gegenseitiger Absprache und Rücksichtnahme einstweilen über
genügend Raum; Ziegelbrücke bleibt ihr Standort. Die Kaserne Glarus steht für den Schulbetrieb nur noch
bis Mitte 2005 zur Verfügung. Für das Angebot mit Standort Kaserne ist deshalb bis 2004 der Standort zu
klären.

1.2.2. Kantonale Gewerbliche Berufsschule Ziegelbrücke

Die Kantonale Gewerbliche Berufsschule Ziegelbrücke nahm 1977 den Betrieb auf. Das Hauptgebäude (Trakt
A) ist als einziger Teil der damals erstellten Bauten ohne wesentliche Sanierungsmassnahmen und Umbauten
geblieben. Nach der langen und intensiven Nutzung bedarf es einer Sanierung und Anpassung an die
heutigen Bedürfnisse. Dies betrifft insbesondere die Mensa, welche zudem aus Sicherheitsgründen zu
verlegen ist, und die Schulungsküche, welche den Anforderungen nicht mehr entspricht. Mit den geplanten
Aenderungen könnten die Raumbedürfnisse der Gewerblichen Berufsschule und der Schule für Lebens-
gestaltung abgedeckt werden. Im Uebrigen wird nur das Allernotwendigste saniert, wie z.B. die Fassade.

1.2.3. Kantonsschule

Die Kantonsschule bezog ihr Gebäude 1977. Seither nahm die Zahl der Lernenden stark zu. Die Raum-
bedürfnisse wandelten sich aufgrund neuer Unterrichtsformen, der Anforderungen des neuen Maturitäts-
anerkennungs-Reglements und der Ausweitung verschiedener Angebote, und sie sind grösser geworden.
Seit einigen Jahren werden Sanierungen vorgenommen. Diese sind begründet in der Korrektur der
Bautechnik, durch energie- und schalltechnische Massnahmen sowie allgemeine Instandhaltung und neue
Schulbedürfnisse (z.B. Sanierung von Schulzimmern, Sonnenschutz, Aenderung Duschen und Garderoben,
Sanierung Flachdächer, Schallschutzmassnahmen, Schülerarbeitsplätze). Obwohl Begehren für Zusatz-
bauten vorhanden sind, wird deren Erfüllung derzeit nicht geplant. Die Sanierungs- und Anpassungs-
massnahmen werden hingegen weitergeführt. Den Raumbedürfnissen kann entsprochen werden.
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1.2.4. Kaufmännische Berufsschule Glarus

Die Kaufmännische Berufsschule wird vom Kaufmännischen Verband geführt und ist im Zaunschulhaus
untergebracht, das der Schulgemeinde Glarus-Riedern gehört. Das Zaunschulhaus weist sowohl betriebliche
wie räumliche Mängel auf. Es wird nur so viel investiert, wie für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
notwendig ist. Eine Machbarkeitsstudie ergab, dass mit Umbauten und Sanierungsmassnahmen die
Raumbedürfnisse befriedigt werden könnten, sofern das Untergeschoss mit einbezogen würde und die
Schule nicht spürbar wächst.

Der Standort dieser Schule wird immer wieder hinterfragt und eine Zusammenlegung mit der Gewerblichen
Berufsschule angeregt. Dieses Zusammenlegen würde einen Neubau und eine grössere Mensa als geplant
erfordern. Die Gewerbliche Berufsschule und die Schule für Lebensgestaltung benötigen die vorhandenen
Räumlichkeiten. Reserven sind keine vorhanden. Für den Standort Glarus spricht aber auch, dass sich die
Dienstleistungsbetriebe vornehmlich in Glarus und Umgebung befinden. Die Ausbildungsstätte für deren
Lehrlinge und Lehrtöchter hier zu belassen, bietet viele Vorteile.

Der kaufmännische Verband kann weder den Kauf noch die Umbau- und Sanierungsmassnahmen finan-
zieren. Die Bau- und die Erziehungsdirektion stehen derzeit in Verhandlungen mit dem Schulrat Glarus-
Riedern über den Erwerb des Zaunschulhauses.

2. Bauvorhaben bei der Kantonalen Gewerblichen Berufsschule Ziegelbrücke 

2.1. Ausgangslage

Nach 25 Jahren intensiver Nutzung ist einzig das Hauptgebäude ohne wesentliche Sanierung geblieben.
1989 wurde das Maurerzentrum saniert, 1992 der Schultrakt des Werkstattgebäudes aufgestockt und im
Herbst/Winter 1999/2000 der Dienst- und Garderobentrakt der Turnhalle saniert und erweitert. Beim Haupt-
gebäude wurden nur die notwendigsten Reparaturarbeiten vorgenommen. Nun bedürfen verschiedene
Bereiche dieses Gebäudes einer gründlichen Sanierung und Renovation. Zudem gilt es, das Raumkonzept
und die Einrichtungen den geänderten Bedürfnissen anzupassen.

Zur Reduktion des Energieverbrauchs sind folgende Massnahmen bereits erfolgt: Installation einer bedarfs-
abhängigen Einzelraumregulierung und die Erneuerung der Heizzentrale in Folge des Anschlusses an das
Fernwärmenetz.

Unabdingbar sind Massnahmen, welche im Bereich der Sicherheit ergriffen werden müssen, wie eine Brand-
meldeanlage oder eine Nottreppe sowie die Verringerung von grossen Personenkonzentrationen in den
obersten Geschossen. Zurzeit befinden sich Speisesaal und Mensa-Küche im vierten Obergeschoss des
Haupttraktes, wo zur Mittagszeit bis 200 Personen verpflegt werden. Die Auslagerung der Mensa in ein neues
Gebäude würde das Risiko verringern, Raum für andere Bedürfnisse schaffen und die Nutzung für Tagungen
und Veranstaltungen aller Art ermöglichen. Die sanierungsbedürftige Schulungsküche der bedeutenden
Kochabteilung mit den dazu gehörenden Schulungsräumen könnte im vierten Stock untergebracht werden.

Für das Hauptgebäude drängt sich eine Sanierung in funktionaler, betrieblicher, bautechnischer und energe-
tischer Hinsicht auf.

2.2. Mängel im Ist-Zustand

2.2.1. Mensa

Der Standort der Mensa war schon beim Neubau umstritten. Als Vorteile für den Standort der Mensa im
vierten Obergeschoss wurden die schöne Aussicht (nicht realisiert) und die Integration im Hauptgebäude
genannt. Als gravierender sollten sich jedoch die Nachteile erweisen: Die Besucher erreichen die Mensa 
nur über das zentrale Treppenhaus. Die Warenanlieferung und die Entsorgung mit dem einzigen Lift ist
umständlich. Die Küche, ursprünglich als von Grossküchen belieferte Aufbereitungsküche konzipiert, erfüllt
die Anforderungen an eine Mensa-Küche aus betrieblicher wie aus hygienischer Sicht nicht. – Die Brand-
schutzvorschriften würden den Bau einer Nottreppe erzwingen.

2.2.2. Schulungsküche

Die 25-jährige Schulungsküche erfüllt die schulischen und betrieblichen Anforderungen sowie die
Vorschriften bezüglich der Lebensmittelgesetzgebung an eine professionelle Schulungsküche nicht mehr. 
Es fehlen diverse Nebenräume und nach Geschlechter getrennte Garderoben.
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2.2.3. Mangel an Schulraum

Nebst der höheren Zahl an Lernenden (1991: 585 / 2002: 805) und der daraus resultierenden grösseren
Klassenzahl ist vor allem die Lektionenzahl für die Raumbelegung massgebend. Es kamen die Berufsmatura
sowie die Berufe des Mechapraktikers und des Automonteurs hinzu. Diverse Berufe haben nun mehr als
einen Tag Schule, und für die Allgemeinbildung nahm die vorgeschriebene Zahl an Lektionen zu. So stieg die
Lektionenzahl von 1990 bis 2001 von 460 auf 560 pro Woche. Die neuen Lehrformen erfordern Gruppenräume
und Einzelarbeitsplätze. Es mussten auch Spezialräume, wie Informatikzimmer, geschaffen werden. Andere
Räume sind noch zu reorganisieren und heutigen Erfordernissen anzupassen, so z.B. Bibliothek und Hörsaal.

Die bewährte Betriebslehre mit dem Dual-System wird bleiben. Der Trend zu erweiterter fachlicher
Ausbildung und Allgemeinbildung an der Berufsschule ist jedoch unübersehbar. Der Entwurf zum neuen
Berufsbildungsgesetz zeigt jedenfalls in diese Richtung. Die geforderten Weiterbildungsangebote stellen an
den Betrieb der Schule zusätzlich hohe Anforderungen.

Sofern man den Standard halten will, ist ohne Erweiterungsbau die Auslagerung einer Abteilung nicht zu
umgehen. Dies würde wohl die Schule für Lebensgestaltung treffen.

2.2.4. Gebäudehülle und Technik

Wichtig sind die Sanierungen von Fassade und Dach; der Energieverbrauch kann markant gesenkt werden.
Im Weiteren sind die Beleuchtung und die angesprochene Sicherheit zu verbessern. Im Hauptgebäude fehlt
eine Datenverkabelung.

2.3. Planung 

Nachdem sich verschiedene Arbeitsgruppen in den Jahren 1998–2000 mit den Problemen auseinander-
gesetzt hatten, empfahlen sie:
– Die Erziehungs- und die Baudirektion veranstalten einen offenen Architektur-Wettbewerb zur Erlangung

von Projekten für die Sanierung und Erweiterung der Gewerblichen Berufsschule. Die Projekte sollen das
gesamte Raumprogramm und alle Renovationen umfassen.

– Die Ausführung ist nach Dringlichkeit in verschiedene Phasen zu unterteilen.
– Die Funktionalität der Anlage muss verbessert werden und weitere, zusätzliche Nutzungen zulassen.

2.3.1. Raumprogramm

Aufgrund dieser Vorgaben wurde folgendes Raumprogramm erarbeitet:
EG Die Bibliothek ist mit Bezug auf den Standort, die Organisation und die Kundenfreundlichkeit

anzupassen (Bibliothek/Mediathek/Arbeitsraum bestehend 39 m2, neu 80 m2).
1. OG Das Rektorat und das Sekretariat mit dem Material- und Arbeitsraum genügen in der Nutzfläche den

Anforderungen (Schulleitung unverändert 35 m2; Sekretariat und Materialraum unverändert 127 m2).
3. OG Coiffeurbereich bestehend neu

– Besprechungs- und Prüfungszimmer 0 m2 35 m2

– Demonstrationsraum 108 m2 108 m2

– Vorbereitung 18 m2 18 m2

4. OG Gastrobereich (anstelle der Mensa) 450 m2 700 m2

– Schmutzbereich (WC, Anlieferung, Entsorgung) zirka 180 m2

– Sauberbereich mit Schulungsküche zirka 110 m2

– Süssspeiseküche zirka 40 m2

– Tages-Economat zirka 10 m2

– Demoküche zirka 80 m2

– Schulbereich zirka 280 m2

Mensa Es ist ein Standort auf Niveau Erdgeschoss festzulegen.
– grosser Saal für 200 Essplätze und
– kleiner Saal für 100 Sitzplätze (gemeinsam nutzbar)
– Besprechungszimmer für etwa 20 Personen
– Essenausgabe; Selbstbedienung
– Küche für 200 Personen; Lagerräume, Anlieferung usw.
– Kiosk und Aussensitzplatz
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Die Allgemeinbildung inkl. Berufsmatura ist mit sechs Schulzimmern, drei Vorbereitungszimmern und drei
Spezialräumen auf drei Stockwerken untergebracht. Neu ist die Allgemeinbildung zu organisieren:

bestehend neu
– Schulzimmer 6 8
– Vorbereitungszimmer 3 4
– Informatikzimmer 1 1
– Hörsaal 1 1
– Medienraum 1 1
– Gross-Schulzimmer (flexibel einsetzbar) 1
– pro Stockwerk ein Gruppenraum 4
– Reserve-Klassenzimmer 2

40 zusätzliche Autoabstellplätze

2.4. Projektwettbewerb

Im Frühjahr 2001 fand ein öffentlicher Architekturwettbewerb zur Erlangung von Vorprojekten bezüglich der
Sanierung und Neuorganisation der Schule statt. Wesentliche Anforderungen waren die architektonische
Umsetzung in der bestehenden Schulanlage, die Neukonzeption der Schulungsküche im vierten Ober-
geschoss, die Schaffung eines ebenerdigen Mensa-Bereiches (300 Plätze), die Info-/Mediathek sowie die
Brandschutzverbesserungen.

2.5. Bauprojekt

Das empfohlene Projekt des Architekturbüros Soliman & Zurkirchen, Zürich, rechnete mit Kosten von 18,9
Millionen Franken. Mit verschiedenen Abstrichen wurden die Kosten auf 17,24 Millionen Franken gesenkt.
Der Regierungsrat trat im Januar 2002 auf diese Vorlage nicht ein und verlangte eine Gesamtschau über alle
kantonalen Schulen (s. Ziff. 1). Zudem musste das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt auf Einspar-
möglichkeiten überprüft werden. Diese Ueberprüfung und Ueberarbeitung führte zu folgenden Ergebnissen:
– Im Hauptgebäude werden im Wesentlichen nur die durch die Umorganisation bedingten Vorhaben reali-

siert (Gastrobereich im 4. OG, Anpassungen im 1. und 3. OG).
– Es werden die Fassaden- und Flachdachsanierungen ausgeführt, und das Gebäude wird in energetischer

Hinsicht optimiert.
– Die Bauweise der Mensa ist so zu ändern, dass die Kosten gesenkt werden können.
– Die gedeckte Fussgänger-Verbindungsachse ist einfacher zu gestalten.

2.6. Architektonisches Konzept

2.6.1. Neubau Mensa

Wie die übrigen Schulgebäude wird das neue Mensa-Gebäude mit der rückgratartigen Fussgängerachse
verbunden. Durch die Situierung an der offenen, südwestlichen Ecke des Geländes wird das bauliche
Ensemble komplettiert und ein Gleichgewicht in der Gebäudekomposition hergestellt. Im klar definierten
Raum zwischen dem Hauptgebäude und der neuen Mensa könnte modulartig ein weiteres Gebäude ein-
gesetzt werden. Die Passage dient den Fussgängerverbindungen zwischen den einzelnen Gebäuden und
erlaubt als zentraler, gedeckter Weg Aufenthaltsmöglichkeiten. Im neuen Mensa-Gebäude werden ebenerdig
alle Einrichtungen für eine zeitgemässe Nutzung untergebracht. Der tiefere Annexbau nimmt die Küche mit
den Nebenräumen auf. Im Untergeschoss befinden sich die WC-Anlagen, Garderoben und der Technikraum.
Der Bau selbst ist ein zweischaliger Massivbau. Die äussere Hülle besteht aus weiss eingefärbtem Sicht-
beton. Die Fenster bestehen aus Holzmetallprofilen mit hochdämmenden Gläsern. Die Oberlichter ermög-
lichen eine gute Ausleuchtung des gesamten Raumes und tragen zusammen mit den weiss gestrichenen
Wänden zu einer freundlichen, hellen Atmosphäre bei.
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2.6.2. Sanierung Hauptgebäude

Im Hauptgebäude wird vom ersten bis zum vierten Obergeschoss nur das Notwendigste ausgeführt. Die
Schule für Lebensgestaltung verbleibt im zweiten Obergeschoss. Die rückgestaffelte Fassade wird aus
energetischen Gründen auf allen Geschossen aufgehoben. Bei den Fenstern wird nur das Glas ersetzt.

Im ersten Obergeschoss wird der abgestufte Hörsaal zu einer Info- und Mediathek sowie einem Schüler-
arbeitsraum umgenutzt. Im zweiten und dritten Obergeschoss werden die Eingriffe auf das Wesentlichste
beschränkt. Die Räume werden nur gering umorganisiert. Im dritten Obergeschoss wird zudem anstelle der
bisherigen Schulungsküche neuer Schulraum geschaffen. Im vierten Obergeschoss wird der Gastro-Bereich
eingerichtet. Eine moderne Schulungsküche erlaubt eine zeitgemässe und fachgerechte Ausbildung der
angehenden Köche. Ein Multifunktions- und ein Demonstrationsraum sowie zwei Schulzimmer ergänzen
diese Abteilung.

Zur Verbesserung des Brandschutzes wird eine Trennung mittels T30/F60 von Schulräumen zu den Verkehrs-
flächen angestrebt, wobei die Treppenanlage belassen wird. Eine Brandmeldeanlage wird rasche Feuer-
erkennung garantieren. Grosse Personenkonzentrationen in den oberen Stockwerken werden mit der Aus-
lagerung der Mensa vermieden.
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Mensa Erdgeschoss

1. Eingang
12. Sitzungszimmer
13. Grosser Saal (204 Pers.)
14. Kleiner Saal (96 Pers.)
15. Freeflow
16. Küche
17. Kühlraum
18. Tiefkühlraum
19. Getränke/Non-food
10. Putzraum
11. Economat

12. Entsorgung
13. Anlieferung
14. Büro
15. Lager Stühle
16. Bahnhof Schiebetüren
17. Technische Schächte
18. Geschirrwagen
19. Wagenpark
20. Spülraum
21. WC für Behinderte
22. Terrasse (72 Pers.)
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1. Obergeschoss

1. Schulzimmer
12. Info-/Mediathek
13. Informatik
14. Res. Schulzimmer
15. Vorbereitung
16. Vorsteher
17. Material
18. Putzraum
19. WC für Behinderte/Lehrer-WC
10. Männer-WC

2. Obergeschoss

1. Schulzimmer
2. Vorbereitung
3. Material
4. Hauswirtschaft
5. Demonstration
6. Putzraum
7. WC für Behinderte/Lehrer-WC
8. Frauen-WC
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3. Obergeschoss

1. Schulzimmer
12. Theorie
13. Demonstration/

Coiffure
14. Besprechungs-/

Prüfungszimmer
15. Grosses Schulzimmer
16. Vorbereitung
17. Material
18. Putzraum
19. WC für Behinderte/Lehrer-WC
10. Männer-WC

4. Obergeschoss

1. Klassenzimmer
12. Teamzimmer
13. Lehrer Vorbereitung
14. Multifunktionsraum
15. Demoküche
16. Entsorgung
17. Gemüse Frigor
18. Putzwagen
19. Frigor
10. Geschirrmaschine
11. Magazin
12. Abwaschen
13. Produktion
14. Leiter Einführungskurse
15. Maschinenraum
16. Putzraum
17. Warenkontrolle
18. Rüsterei
19. Patisserie Ofen
20. Garderobe
21. Frauen-WC
22. Männer-WC



2.7. Kostenvoranschlag

Die Berechnungen ergeben folgende Kosten (Preisstand 1. April 2002)

Trakt A Fassaden- Mensa Umgebung Total
Umbau Sanierung

Vorbereitungsarbeiten 47 705 16 587 158 967 223 260
Gebäude 2 872 660 1 084 505 5 331 869 9 289 033
Betriebseinrichtungen 997 459 1 021 609 2 019 068
Umgebung 1 200 840 1 200 840
Baunebenkosten 112 563 18 798 247 874 16 840 396 075
Ausstattung 203 453 396 871 600 324
Anlagekosten, exkl. Steuern 4 233 840 1 119 890 7 157 190 1 217 680 13 728 600
Mehrwertsteuer 321 160 85 110 542 810 92 320 1 041 400
Anlagekosten, inkl. Steuern 4 555 000 1 205 000 7 700 000 1 310 000 14 770 000

Das Bauvorhaben ist beim Bund zur Beitragsgewährung angemeldet. Die Subvention ist noch nicht
zugesprochen. Ueber den Bundesbeitrag kann daher noch keine verlässliche Aussage gemacht werden.

2.8. Terminplanung

Es ist vorgesehen, den Neubau der Mensa im Frühjahr 2004 in Angriff zu nehmen und im Herbst 2005 
zu beziehen. Anschliessend, bis zum Spätherbst 2006, würde der Haupttrakt saniert. Die Vorteile dieses
Vorgehens bestehen darin, dass Schul- und Kursbetrieb ohne schwerwiegende Störungen weitergehen und
die Arbeiten in Etappen ausgeführt werden können.

2.9. Finanzierung

Die Sanierung und Erweiterung kann nicht über die Laufende Rechnung abgeschrieben und amortisiert
werden. Gemäss den Artikeln 129 und 130 des Steuergesetzes ist es möglich, für die Finanzierung grosser
Bauvorhaben eine zweck- und objektgebundene Bausteuer zu erheben. Die Bausteuer wird auf der Staats-
steuer erhoben. Bei einer Abschreibungsdauer von 25 Jahren und verbleibenden Nettokosten von ungefähr
11 Millionen Franken wären die Baukosten mit einem Bausteuerzuschlag von 0,5 Prozent auf der Staats-
steuer zu finanzieren.

3. Beratung der Vorlage im Landrat 

Eine landrätliche Kommission unter dem Vorsitz von Landrat Gilberto Guggiari, Bilten, befasste sich mit
dieser Kreditvorlage. Mit klarem Mehr beantragte sie dem Landrat, auf die Vorlage einzutreten. Das Sanie-
rungskonzept mit der Auslagerung der Mensa zur Gewinnung von zusätzlichem Schulraum wurde gut-
geheissen. Ein 25-jähriges Gebäude erfordere Sanierungs- und Anpassungsbedarf, und am Projekt könnten
nicht einfach lineare Abstriche vorgenommen werden. – Eingehend diskutiert wurden jedoch Grösse, archi-
tektonische Gestaltung und Kosten des Neubaus der Mensa; einzelne Mitglieder der Kommission hätten sich
kostengünstigere Lösungen gewünscht. Dass eine Schule mit 800 Schülern eine Mensa auch in dieser
Grösse braucht, wurde jedoch nicht bestritten, zumal es in der näheren Umgebung keine vergleichbaren
Verpflegungsmöglichkeiten gibt. – In der Detailberatung wurde der Kostenstand auf den 1. April 2002
angepasst. Die Vorlage wurde von der Kommission im befürwortenden Sinne und mit dem klaren Wunsch,
bei der Detailprojektierung Einsparungsmöglichkeiten zu suchen, verabschiedet.

Im Landrat war Eintreten auf die Vorlage unbestritten. Auf einen Antrag auf Rückweisung wurde ins-
besondere deshalb verzichtet, weil bekannt geworden war, dass Bundessubventionen für solche Vorhaben
im laufenden Jahr versiegen werden. – Auch im Landrat drehte sich die Diskussion um die architektonische
Konzeption und vor allem um die Kosten der neuen Mensa. Der Aufruf, vermehrt einheimische Baumate-
rialien zu verwenden, wurde gehört. Schliesslich setzte sich aber die Erkenntnis durch, es seien am bereits
zweimal redimensionierten und deshalb schon sehr detailliert ausgearbeiteten Projekt keine verantwortbaren
Kostenabstriche mehr möglich. Nachdem der Regierungsrat die Forderung, bei der Detailplanung
Einsparungen zu prüfen und die Kosten nach Möglichkeit zu senken, entgegengenommen hatte, wurde das
Kreditgesuch einhellig zuhanden der Landsgemeinde verabschiedet.

4. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, folgendem Beschlussesentwurf zuzustimmen:
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Beschluss über die Gewährung eines Kredites von
14,77 Millionen Franken für den Neubau der Mensa und
für die Sanierung des Hauptgebäudes der Kantonalen
Gewerblichen Berufsschule Ziegelbrücke

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2003)

1. Die Landsgemeinde gewährt für den Neubau der Mensa und für die
Sanierung des Hauptgebäudes der Kantonalen Gewerblichen Berufs-
schule Ziegelbrücke einen Kredit von 14,77 Millionen Franken (Preisstand
April 2002).

2. Zur Finanzierung erhebt der Kanton einen Bausteuerzuschlag von 0,5
Prozent auf der einfachen Staatssteuer ab dem 1. Januar 2004.

3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, zusätzliche Abschreibungen zu Las-
ten der Laufenden Rechnung des Kantons vorzunehmen.

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Unerheblich erklärter Memorialsantrag

1. Memorialsantrag

Am 24. Januar 2003 reichte ein Bürger nachstehenden Memorialsantrag ein:

«1. Der Kanton Glarus als Eigentümer stellt der Sport Intellekt Representation AG in Gründung resp. dem Initianten
F. Reust das Gebiet Hüttenböschen/Seeflechsen im Baurecht und unentgeltlich für eine Dauer von 50 Jahren
für die Realisierung des Projektes Sport- und Businesspark Glarnerland zur Verfügung.

2. Landrat und Regierungsrat setzen sich im Rahmen der laufenden Richtplanrevision für eine unverzügliche
Umzonung des Gebietes Hüttenböschen/Seeflechsen (Parz. Eidg. Nrn. 1703, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810,
1815, 1816, 1817, 1818, 1829) von der Landschaftsschutzzone resp. Zone für öffentliche Bauten in eine Intensiv-
erholungszone ein. Gleichzeitig ist das kantonale Schutzgebiet angemessen zu verkleinern.

3. Der Regierungsrat nimmt unverzüglich mit den entsprechenden Bundesstellen Kontakt auf, um Fördermittel für
das zukunftsgerichtete Projekt erhältlich zu machen.

4. Der Regierungsrat setzt sich für eine rasche Baubewilligung des Projektes bei der Gemeinde Mollis ein.
5. Der Landrat gewährt dem Initianten raschmöglichst einen Beitrag von 500 000 Franken für die Ausarbeitung des

Bauprojektes mit Kostenvoranschlag.

Begründung

1. Der Kanton Glarus wird bis heute nicht oder extrem schlecht, und dies trotz des hohen Durchgangsverkehrs,
wahrgenommen. Die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Kantons ist schwierig, als einer der wenigen
Kantone weist der Kanton Glarus gemäss der letzten Volkszählung einen weiteren Bevölkerungsrückgang aus.
Er ist satt und selbstzufrieden geworden, der frühere innovative Geist, die Dynamik und die Offenheit gegenüber
Neuem sind ihm abhanden gekommen. Der Kanton muss seine Positionierung innerhalb zunehmender grösserer
nationalen und internationalen Verflechtungen hinterfragen, um aus der Talsohle herauszukommen. Der Kanton
muss sich neu positionieren, Ziele neu definieren.

2. Mit dem Sport- und Business-Park Glarnerland würde ein solches innovatives, zukunftsgerichtetes Projekt
verwirklicht. Inmitten der Glarner Bergwelt, am Ufer des Walensees entsteht eine in der Schweiz einmalige
Kombination aus Kongresszentrum, Business-Standort, Funpark und Ferienparadies. Die multifunktionale
Erlebniswelt bietet eine Vielzahl von Angeboten und Tätigkeiten. Im Sommer bilden die ersten Wasserskilifte in
der Schweiz auf künstlichen Seen das Herz der Anlage, im Winter erreichen die Kongressbesucher innert
weniger Fahrminuten zahlreiche Skigebiete. Ein Modulhotel für 200 Gäste, Restaurants und Bars, ein Funpark
mit Arena und Sportplätzen bieten verschiedenste Zerstreuungsmöglichkeiten, sei es durch Sportanlässe,
Firmenevents, Openairkonzerte, dies alles neben einem reichen Sportangebot mit Wassersportarten, Wellness
und anderem mehr. Mit dem ‹Eyecatcher› (Kongresszentrum) als Blickfang sollen zudem innovative Holzbau-
technologien eingebracht werden, welche dem Kanton im Forstwesen neue Impulse verleihen sollen.

3. Die rigoros auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Anlage zieht zukunftsorientierte Firmen an, die hier
Gelegenheit erhalten, den neuesten Stand ihrer technischen Entwicklung zu präsentieren, Büroflächen zu
mieten oder die Kongress- und Konferenzinfrastruktur zu nutzen. Zudem sollen im Rahmen eines weiteren
Projektes die drei Autobahnbrücken mit Holz-, Solar- und Windprojekten für ökologische Zwecke genutzt
werden.
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